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planmäßigen Fertigstellung und Inbetriebnahme von Teil
kapazitäten bzw. Objekten unter Mitwirkung der Auftrag
nehmer einzuleiten. Er hat die unvollendeten Investitionen 
entsprechend den Rechtsvorschriften zu erfassen und mit 
dem Ziel zu analysieren, ihren Umfang spürbar zu verrin
gern.

(3) Der Investitionsauftraggeber ist zur Berichterstattung 
über den Stand der Durchführung des Investitionsvorhabens 
gegenüber seinem übergeordneten Organ und den zuständi
gen staatlichen Organen verpflichtet. Er hat regelmäßig vor 
den Werktätigen auf der Baustelle Rechenschaft abzulegen.

§ 8

(1) Der Investitionsauftraggeber ist für die Leitung und 
Durchführung des Probebetriebes des Investitionsvorhabens 
verantwortlich.

(2) Der Investitionsauftraggeber hat an den Funktionspro
ben seiner Auftragnehmer mitzuwirken. Ist gemäß § 17 Abs. 4 
der Generalauftragnehmer für die Leitung und Durchfüh
rung des Probebetriebes verantwortlich, hat der Investitions
auftraggeber am Probebetrieb mitzuwirken. Die Mitwirkung 
umfaßt insbesondere die
— rechtzeitige Bereitstellung von Betriebs-, Instandhal- 

tungs- und Leitpersonal,
— Bereitstellung der erforderlichen Grund- und Hilfsmate

rialien,
— Verwertung der hergestellten Erzeugnisse bzw. der er

brachten Leistungen.

(3) Der Investitionsauftraggeber ist verpflichtet, die ab
rechnungsfähigen Lieferungen bzw. Leistungen der Auf
tragnehmer bei Einhaltung der vertraglichen Vereinbarun
gen entsprechend den Rechtsvorschriften abzunehmen. Er 
kann, soweit das entsprechend der Spezifik des Investitions
vorhabens erforderlich ist, eine Abnahmekommission bilden. 
Die Abnahme ist Voraussetzung für die Bezahlung der Lei
stungen der Auftragnehmer, soweit in Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt ist. Die Bezahlung hat nur zu er
folgen, wenn die Rechnungen mit den tatsächlichen Liefe
rungen und Leistungen und den preisrechtlichen Bestimmun
gen überein&timmen. Abschlagszahlungen können, entspre
chend den Rechtsvorschriften geleistet werden.

(4) Der Investitionsauftraggeber hat nach planmäßiger Fer
tigstellung der Investition auf der Grundlage der durch die 
Auftragnehmer zu erteilenden Rechnungen eine Schlußab
rechnung für das Investitionsvorhaben zu erarbeiten. Die 
Schlußabrechnung ist Bestandteil der Prüfung und Bestäti
gung des Jahresabschlusses bzw. für Investitionsauftraggeber 
im Bereich der staatlichen Organe und Einrichtungen der 
Prüfung und Bestätigung der Jahreshaushaltsrechnung.

(5) Der Investitionsauftraggeber hat bei Inbetriebnahme 
des Investitionsvorhabens die mit der Grundsatzentschei
dung festgelegte mehrschichtige Auslastung der produktions
bestimmenden Maschinen und Anlagen zu sichern.

Leitung und Koordinierung der Durchführung 

§9

(1) Der Investitionsauftraggeber hat die rationellste Form 
der Leitung und Koordinierung der Durchführung zu ge
währleisten.

(2) Die Hauptform der Leitung der Vorbereitung und 
Durchführung von Investitionen - ist der Einsatz einer Inve

stitionsbauleitung des Investitionsauftraggebers. Für die Bil
dung der Investitionsbauleitung gelten die entsprechenden 
Rechtsvorschriften.

§10

(1) Zur Gewährleistung der einheitlichen Leitung der In
vestitionsdurchführung sowie zur Verringerung des Leitungs
und Koordinierungsaufwandes auf der Baustelle sind durch 
den Investitionsauftraggeber auf vertraglicher Grundlage 
Hauptauftragnehmer einzusetzen.

(2) Der Investitionsauftraggeber kann Generalauftragneh
mer auf vertraglicher Grundlage einsetzen, wenn ihre Lei
stungsfähigkeit, ihre Erfahrungen und herausgebildeten Ko
operationsbeziehungen bei der Vorbereitung und Durchfüh
rung zu einem hohen volkswirtschaftlichen Nutzen führen. 
Das gilt insbesondere
— bei Neubau- und Erweiterungsinvestitionen mit hoher 

Wiederholbarkeit der vorhabenbestimmenden Bauten und 
Anlagen sowie der Projektierungs- und Koordinierungs
leistungen ;

— wenn die Generalauftragnehmer die Hauptanlage bzw. 
die zweckbestimmende Anlage oder die nutzensbestim
menden Gebäude und baulichen Anlagen selbst projek
tieren und errichten.

Durch den Einsatz von Generalauftragnehmern wird die 
Verantwortung der Investitionsauftraggeber nicht einge
schränkt. Werden Generalauftragnehmer eingesetzt, dürfen 
die Investitionsauftraggeber zur Sicherung einer einheitli
chen Leitung auf der Baustelle Wirtschaftsverträge über die 
Durchführung der Investition grundsätzlich nur mit den 
Generalauftragnehmern abschließen.

(3) Als Hauptauftragnehmer und Generalauftragnehmer 
sind die in der Nomenklatur der General- und Hauptauf
tragnehmer festgelegten Kombinate und Betriebe einzuset
zen. Der in der Nomenklatur festgelegte Liefer- bzw. Lei
stungsumfang ist für die Hauptauftragnehmer und General
auftragnehmer verbindlich. Die Nomenklatur ist von der 
Staatlichen Plankommission zu führen.

(4) Der vorgesehene Einsatz von Hauptauftragnehmern 
und Generalauftragnehmern ist vorher mit diesen oder de
ren übergeordneten Organen abzustimmen.

(5) Die Minister, die Leiter anderer zentraler Staatsorgane 
und die Vorsitzenden der Räte der Bezirke können in der 
Nomenklatur der General- und Hauptauftragnehmer nicht 
erfaßte Kombinate und Betriebe des eigenen. Verantwor
tungsbereiches vorhabenbezogen als Hauptauftragnehmer und 
Generalauftragnehmer einsetzen, wenn dadurch ein nach
weisbarer volkswirtschaftlicher Nutzen eintritt. Der Einsatz 
ist nur dann vorzusehen, wenn sie ihre Funktion ohne Ein
schränkung erfüllen können. Es ist nicht zulässig, den Inve
stitionsauftraggeber als Hauptauftragnehmer oder General
auftragnehmer einzusetzen. Für die vorhabenbezogenen 
Hauptauftragnehmer und Generalauftragnehmer gelten die 
gleichen preis- und finanzrechtlichen Bestimmungen wie für 
die in der Nomenklatur erfaßten Hauptauftragnehmer und 
Generalauftragnehmer. Die vorhabenbezogen eingesetzten 
Hauptauftragnehmer und Generalauftragnehmer haben die 
Kalkulationselemente Kosten für -wissenschaftlich-technische 
Aufgaben und Risiko nicht anzuwenden.

Verantwortung der Auftragnehmer

§11

(1) Die Auftragnehmer haben zu sichern, daß ihre Liefe
rungen bzw. Leistungen dem fortgeschrittenen internationa-


